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VERTRAG  
 

NUTZUNG KUNSTRASENPLATZ FC ENTFELDEN 
 

Sportanlage Schützenrain in Oberentfelden 
 
 

Zwischen 
 
Klubname: FC Entfelden 
 
Klubadresse: Postfach, 5036 Oberentfelden 
 
Ansprechperson:  Timo Schlatter, 079 579 67 68, tanti.schlatter@gmx.ch 
 
  
 
Und 
 
 

Klubname:  __________________________________________     
 
Klubadresse:  __________________________________________   
 
Mannschaft:  __________________________________________  
 
Ansprechperson:  __________________________________________  
 
 
1. Zweck der Miete 
 
Der Kunstrasenplatz darf ausschliesslich für fussballerische Aktivitäten gemietet werden. Betreten des 
Kunstrasenplatzes ist ausschliesslich mit Nockenschuhen erlaubt. 
 
 
2. Vertragsdauer 
 
Vom _________________________ bis  _________________________ 
 
  
3. Pflichten und Rechte des mietenden Vereins 
 
Der mietende Verein verpflichtet sich, die nachfolgenden Beträge dem FC Entfelden zu leisten. Mit eingehender 
Zahlung ist die Reservation gültig und verbindlich. Bei einem Spiel muss der Schiedsrichter selbst organisiert 
werden. Die Garderoben können genutzt werden, müssen jedoch im selben Zustand hinterlassen werden, wie 
sie vorgefunden werden. Versicherungen ist Sache des Mieters. Der FC Entfelden trägt kein Verschulden für 
Unfälle, Diebstahl oder dergleichen. 
 
Spiel    CHF 300.00 
1. Training   CHF 300.00 
2. Training   CHF 250.00 
Jedes weitere Training  CHF 200.00 
 
Der Kunstrasen kann nur für Trainings an den Wochenenden reserviert werden. 
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4. Pflichten und Rechte des FC Entfelden 
 
Der FC Entfelden verpflichtet sich, dem mietenden Verein den entsprechenden 
Betrag in Rechnung zu stellen. Sofern das Spiel oder das Training aufgrund 
natürlicher Gewalt (Schnee, Pandemie etc.) nicht stattfinden kann, verpflichtet sich 
der FC Entfelden dem mietenden Verein den bereits bezahlten Betrag zurück zu zahlen oder ein 
Verschiebedatum zu vereinbaren. 
 
 
5. Beschädigung der Anlage  
 
Im Falle das Sachschaden an der Anlage entsteht, wird dieser dem mietenden Verein in Rechnung gestellt. Es 
werden keine Abzüge geltend gemacht. Der mietende Verein muss für den Betrag des Ersatzes aufkommen. Es 
wird kein Zeitwert berechnet. 
 
 
6. Ausschreitungen/Blaulichteinsätze 
 
Bei Ausschreitungen und/oder Einsatz von Blaulichteinheiten lehnt der FC Entfelden jede Haftung ab. 
 
 
 
 
 
 
 
Ort und Datum:  Oberentfelden, _________________________ 
 
 
 
 
Unterschrift des Trainers: Klubstempel und Unterschrift für den FC Entfelden: 
 
 
 
_______________________________     _______________________________ 
   
         Timo Schlatter (Mitglied Vorstand FC Entfelden) 


